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Managementplan – Fachgrundlagen 

 
1.  Gebietsbeschreibung 
 
1.1  Kurzbeschreibung und naturräumliche Grundlagen 
Das FFH-Gebiet „Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim“ besteht aus vier 
punktförmigen Teilgebieten bei denen es sich jeweils um Wochenstubenquartiere des Maus-
ohres in den Gemeinden Feldkirchen – Westerham, Bad Feilnbach und Samerberg handelt. 
Die Teilgebiete sind als punktförmige Gebiete ausgewiesen, deren jeweilige Ausstattung sich 
auf die Quartiergebäude, in diesem Fall ausschließlich Kirchen, beschränkt. Bei der Untertei-
lung in die Naturraumeinheiten nach Meynen/Schmithüsen et al. liegt die Kirche Roßholzen 
im Naturraum „Chiemgauer Alpen“ (027), die anderen Kirchen im Naturraum „Inn-Chiemsee-
Hügelland“ (038). Die einzelnen Teilgebiete liegen somit im Extremfall etwa 29 km in Ost - 
West - Richtung bzw. 27 km in Nord - Süd - Richtung voneinander entfernt. Die beiden Kolo-
nien nördlich der Autobahn A8 in Großhöhenrain und Feldkirchen und sind einander am 
nächsten (Distanz: 5 km). Die Wochenstuben von Au und Roßholzen liegen südlich der A8 
und haben eine Distanz von 15 km zueinander. 
 

1.2  Schutzstatus (Schutzgebiete, gesetzlich geschützte Arten) 
Die Teilgebiete sind als FFH-Gebiet gemeldet. . 

 
2. Vorhandene Datengrundlagen, Erhebungsprogramm und –
methoden 
Als Erhebungsmethode wurden die Kartierungsanleitungen für die Arten der FFH-RL „Gro-
ßes Mausohr“ (Stand August 2009) und „Wimperfledermaus“ (Stand Mai 2006) verwendet. 
Datengrundlage für die Erhebung war die Datenbank der Koordinationsstelle für Fleder-
mausschutz Südbayern. Die aktuellen Daten des Jahres 2013 wurden bei Dr. Andreas Zahn 
von der Koordinationsstelle erfragt bzw. gemeinsam im Rahmen der Begehung am 
17.07.2013 erhoben. Die Angaben des Wochenstubenbestandes wurden für die aktuellsten 
vier Zählungen jedes Quartiers nachrichtlich übernommen. Zusätzlich wurde eine Zählung 
vor ca. 20 Jahren (vorzugsweise das Jahr 1993, falls in diesem Jahr keine Zählung stattge-
funden hat dann die nächstjüngere) als Referenzwert für die langfristige Entwicklung der 
Quartiere aufgeführt.  
Die vier Wochenstuben gehören zu einer kleinen Auswahl von Quartieren, an denen zweimal 
pro Jahr gezählt wird: das erste Mal Ende Mai/ Anfang Juni nur die adulten Tiere und das 
zweite Mal im Juli die Adulten und die Jungtiere. In einigen Fällen konnten die Angaben nur 
als Schätzwerte weitergegeben werden. Die Daten der seit 2012 durchgeführten Ausflugs-
zählungen des BN Feldkirchen in den Kirchen Au und Feldkirchen werden zusätzlich mit 
aufgeführt, da es sich um eine andere Erhebungsmethode handelt. Zur Klärung von einzel-
nen Posten sind neben Dr. Andreas Zahn auch die zuständigen Mitarbeiter der Kirchen be-
fragt worden. 
 

3.  Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
 

3.1  Mausohr (Myotis myotis) 
Bestand, Habitate und Bewertung 
Vgl. hierzu Angaben aus dem Maßnahmenteil des Managementplans 
Für den Gesamtbestand der Mausohren in Südbayern lässt sich für die Jahre 2010 und 2011 
ein positiver Trend erkennen. Die Anzahl an Wochenstubentieren beziffert sich für 2010 auf 
circa 27.000 Fledermäuse und 2011 auf ca. 28.000 Fledermäuse (ZAHN, 2012). Dieser Ver-
lauf spiegelt sich jedoch nicht in den vier FFH- Kolonien wieder.  
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Managementplan – Fachgrundlagen 
 

1.  Gebietsbeschreibung 
 

1.1  Kurzbeschreibung und naturräumliche Grundlagen 
Das FFH-Gebiet „Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim“ besteht aus vier 
punktförmigen Teilgebieten bei denen es sich jeweils um Wochenstubenquartiere des Maus-
ohres in den Gemeinden Feldkirchen – Westerham, Bad Feilnbach und Samerberg handelt. 
Die Teilgebiete sind als punktförmige Gebiete ausgewiesen, deren jeweilige Ausstattung sich 
auf die Quartiergebäude, in diesem Fall ausschließlich Kirchen, beschränkt. Bei der Untertei-
lung in die Naturraumeinheiten nach Meynen/Schmithüsen et al. liegt die Kirche Roßholzen 
im Naturraum „Chiemgauer Alpen“ (027), die anderen Kirchen im Naturraum „Inn-Chiemsee-
Hügelland“ (038). Die einzelnen Teilgebiete liegen somit im Extremfall etwa 29 km in Ost - 
West - Richtung bzw. 27 km in Nord - Süd - Richtung voneinander entfernt. Die beiden Kolo-
nien nördlich der Autobahn A8 in Großhöhenrain und Feldkirchen sind einander am nächsten 
(Distanz: 5 Kilometer). Die Wochenstuben von Au und Roßholzen liegen südlich der A8 und 
haben eine Distanz von 15 Kilometer zueinander. 
 

1.2  Schutzstatus (Schutzgebiete, gesetzlich geschützte Arten) 
Die Teilgebiete sind als FFH-Gebiet gemeldet. 

 
2. Vorhandene Datengrundlagen, Erhebungsprogramm und –
methoden 
Als Erhebungsmethode wurden die Kartierungsanleitungen für die Arten der FFH-RL „Gro-
ßes Mausohr“ (Stand August 2009) und „Wimperfledermaus“ (Stand Mai 2006) verwendet. 
Datengrundlage für die Erhebung war die Datenbank der Koordinationsstelle für Fleder-
mausschutz Südbayern. Die aktuellen Daten des Jahres 2013 wurden bei Dr. Andreas Zahn 
von der Koordinationsstelle erfragt bzw. gemeinsam im Rahmen der Begehung am 
17.07.2013 erhoben. Die Angaben des Wochenstubenbestandes wurden für die aktuellsten 
vier Zählungen jedes Quartiers nachrichtlich übernommen. Zusätzlich wurde eine Zählung 
vor circa 20 Jahren (vorzugsweise das Jahr 1993, falls in diesem Jahr keine Zählung stattge-
funden hat dann die nächstjüngere) als Referenzwert für die langfristige Entwicklung der 
Quartiere aufgeführt.  
Die vier Wochenstuben gehören zu einer kleinen Auswahl von Quartieren, an denen zweimal 
pro Jahr gezählt wird: das erste Mal Ende Mai/ Anfang Juni nur die adulten Tiere und das 
zweite Mal im Juli die Adulten und die Jungtiere. In einigen Fällen konnten die Angaben nur 
als Schätzwerte weitergegeben werden. Die Daten der seit 2012 durchgeführten Ausflugs-
zählungen des BN Feldkirchen in den Kirchen Au und Feldkirchen werden zusätzlich mit 
aufgeführt, da es sich um eine andere Erhebungsmethode handelt. Zur Klärung von einzel-
nen Posten sind neben Dr. Andreas Zahn auch die zuständigen Mitarbeiter der Kirchen be-
fragt worden. 
 

3.  Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
 

3.1  Mausohr (Myotis myotis) 
Bestand, Habitate und Bewertung 
Vgl. hierzu Angaben aus dem Maßnahmenteil des Managementplans 
Für den Gesamtbestand der Mausohren in Südbayern lässt sich für die Jahre 2010 und 2011 
ein positiver Trend erkennen. Die Anzahl an Wochenstubentieren beziffert sich für 2010 auf 
circa 27.000 Fledermäuse und 2011 auf circa 28.000 Fledermäuse (ZAHN 2012). Dieser 
Verlauf spiegelt sich jedoch nicht in den vier FFH-Kolonien wieder 
Neben dem Schutz des Quartiers durch die Meldung als FFH-Teilgebiet ist auch der Erhalt 
der vorhandenen Jagdgebiete von besonders hohem Wert.  
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Als standorttreue Fledermaus reagiert das Mausohr auf Veränderungen am Quartier sehr 
empfindlich, daher sind Renovierungen oder Veränderungen (z.B. an der Beleuchtung  der 
Kirche, Verschluss von möglichen Ausflugsöffnungen) vorab mit der unteren Naturschutzbe-
hörde und der Koordinationsstelle für Fledermausschutz abzusprechen. 
 

3.2 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 
Bestand, Habitate und Bewertung 
Vgl. hierzu Angaben aus dem Maßnahmenteil des Managementplanes. 

 
4.  Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten 
In der Kirche in Roßholzen gibt es Nachweise von Langohren (Plecotus spec.). 
Vorkommen des Mauerseglers (Apus apus) an der Kirchen in Großhöhenrain und Feldkir-
chen - Westerham vermutet. 

 
5.  Gebietsbezogene Zusammenfassung zu Beeinträchtigungen, 
Zielkonflikten und Prioritätensetzung 
 

5.1  Gebietsbezogene Beeinträchtigungen und Gefährdungen 
Die Gefährdungen und Beeinträchtigungen sind in den jeweiligen Habitaten abgehandelt. 
 

5.2  Zielkonflikte und Prioritätensetzung 
Bei anstehenden Renovierungsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass die uNB und die KFS 
rechtzeitig über das Vorhaben informiert wird und in die Planungen mit eingebunden wird, 
sofern es sich um fledermausrelevante Arbeiten handelt.  
Bei der Optimierung von Einflugsöffnungen ist zumindest in Regionen mit häufigen Vorkom-
men von Straßentauben darauf zu achten, dass keine Tauben in das Gebäude einfliegen 
können. Die von diesen Tieren verursachten Verunreinigungen führen nicht zuletzt aufgrund 
der potenziellen gesundheitlichen Folgen bei Betretung in der Regel zu einer möglichst dich-
ten Abschottung der Gebäude. Als Folge treten häufig verschlossene Zugangsmöglichkeiten 
auch für die Fledermäuse auf. 

 
6.  Vorschlag für Anpassung der Gebietsgrenzen und des Stan-
darddatenbogens 
Im Feinabgrenzungslayer vom 5.5.2011 liegen die Ausflugs- und Hangplätze der 4 Teilflä-
chen (Kirchen) innerhalb der 0,5 ha Raute. Insbesondere die Kirchen in Großhöhenrain (Tfl. 
.01) und Feldkirchen (Tfl. .02) sollten bei einer Korrektur um ¼  nach Südosten verschoben 
werden. 
Bekannte, wichtige Ausweichquartiere, die im Umkreis von 30 Kilometern um die gemeldeten 
FFH-Quartiere liegen, sollten in den SDB aufgenommen werden. 
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Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 51 Naturschutz 
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Runder Tisch zum Entwurf des Managementplans  
Natura 2000 - Gebiet 8037-372 „Mausohrkolonien im südlichen 
Landkreis Rosenheim“ 
 
19. November 2013,  8:30 Uhr, Kirche Großhöhenrain (St. Michael) 
     11:00 Uhr, Kirche Feldkirchen (St. Laurentius), Pfarrsaal 
     14:00 Uhr, Kirche Au/Bad Aibling (St. Martin) 
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Programm 
 
Ablauf der Veranstaltung 
Einführung Natura 2000 
Grundsätze zur Managementplanung 
 
Vorstellung der Wochenstube, 
Maßnahmenvorschläge 
 
Fragen, Wünsche und Diskussion 
 
 
Weiteres Vorgehen 
Zusammenfassung der Ergebnisse 

 
RD Elmar Wenisch 

Regierung von Oberbayern 
SG 51 Naturschutz 

 
Dipl. Biologin Brigitte Meiswinkel 

Bürogemeinschaft Hildenbrand/Meiswinkel 
 

alle 
Moderation: Elmar Wenisch 

 
RD Elmar Wenisch 
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Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 51 Naturschutz 
in Zusammenarbeit mit  
unterer Naturschutzbehörde, Landratsamt Rosenheim 

 

Runder Tisch Kirche St. Michael (Großhöhenrain) 
 

Notwendige Maßnahmen 
 Schutzgüter   Priorität1 

1. Verbesserung der Ausflugsituation Mausohr Hoch 
2. Erhalt des Durchschlupfs an der Tür zum 

Turm. Konzeption und Vorbereitung 
alternativer und ihn ihrer Wirkung von der 
KFS geprüfter Ausflugsöffnung im 
Dachboden vor dem Einbau einer 
Brandschutztüre. 

Mausohr Hoch 

3. Beleuchtung im Dachboden (Zeitschaltuhr) Mausohr Hoch 
4. Klärung der Schutzgittervorrichtung an den 

Turmfenstern Mausohr Niedrig 

5. Fortführung des Monitorings durch die KFS Mausohr Hoch 
Wünschenswerte Maßnahmen 
 Schutzgüter  Priorität 

6. Kennzeichnung der Fledermausquartiere an 
den Zugängen in das Quartier mit Hinweisen 
für Verhaltensregeln für ein möglichst 
störungsarmes Betreten des Quartiers 

Mausohr    Mittel 

 
Ergebnisse:  
Zu 1) Im Zuge der anstehenden Dachrenovierung soll der Ausflugsspalt am Hangplatz 1 in 
Absprache mit der KFS in der Länge erweitert werden, um mehr Fledermäusen einen 
gleichzeitigen Ausflug zu gewährleisten.  
Zu 2) Dem Kirchenpfleger und dem Mesner ist die Bedeutung des Durchschlupfs an der Türe 
vor Ort erklärt worden. Sollte im Zuge von Brandschutzmaßnahmen hier eine bauliche 
Veränderung stattfinden müssen, wird die KFS mit eingebunden. Ein alternativer Ausflug ist 
eine bereits leicht geöffnete Dachluke im Dachboden, die jedoch nicht von den Mausohren 
angenommen wird. 
Zu 3) Ein versehentliches Anlassen der Beleuchtung würde durch den Mesner bemerkt 
werden, da die Beleuchtung von Turm und Dachboden gekoppelt ist und das Licht im Turm 
dem Mesner, der gegenüber der Kirche wohnt, auffallen würde. Trotzdem sollte aus Sicht 
des Fledermausschutzes eine Zeitschaltuhr als zusätzliche Sicherungsmaßnahme eingebaut 
werden. 
Zu 4) Der Kirchenpfleger ist über die falsche Anbringung des Taubenschutzgitters informiert 
worden. Da es im Moment kein akutes Taubenproblem gibt, wird das Gitter vorerst so 
belassen und nur im Fall von einem erneuten Auftreten von Tauben korrigiert. 
Zu 6) Die Kennzeichnung als Fledermausquartier ist im Dachboden angebracht worden. 
Zusätzlich wurde noch ein Hinweis zum Ausschalten des Lichts am Kirchturm-
/Dachbodenschalter angebracht. 
 
                                                
1 Z.B. „hoch, mittel, niedrig“, ggf. bezogen auf die im MPL genannten Teilräume des Gebiets 
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Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 51 Naturschutz 
in Zusammenarbeit mit  
unterer Naturschutzbehörde, Landratsamt Rosenheim 

 

Runder Tisch Kirche St. Laurentius (Feldkirchen-Westerham) 
 

Notwendige Maßnahmen 
 Schutzgüter Priorität2 

1. Sicherung des Durchflugs an der Falttreppe 
zwischen oberem Kirchturm und 
Glockenbereich 

Mausohr Hoch 

2. Sicherung des Offenhaltens des nördlichen 
Ausflugsfensters Mausohr Hoch 

3. Fortführung des Monitorings durch die KFS Mausohr Hoch 
4.  Beleuchtung im Kirchturm (Zeitschaltuhr) Mausohr Hoch 

Wünschenswerte Maßnahmen 
 Schutzgüter Priorität 

5. Kennzeichnung der Fledermausquartiere an 
den Zugängen in das Quartier mit Hinweisen 
von Verhaltensregeln für ein möglichst 
störungsarmes Betreten des Quartiers 

Mausohr  Mittel 

6. Abklärung der Aufgabe der 
Kirchturmreinigung von Fledermauskot Mausohr Hoch 

7. Überprüfung der Kirchturmuhren und ihre 
Funktionalität auf Grund der 
Kotverschmutzung (siehe Abb.14) 

Mausohr Niedrig 

 
Ergebnisse:  
Zu 1) Die Kirchenpflegerin wurde über die Bedeutung des Durchflugs informiert. Im Moment 
läßt sich die Falltüre nicht gänzlich verschließen, da ein nachträglich eingebauter Handlauf in 
den oberen Kirchturmbereich hineinragt und somit einen versehentlichen Verschluß 
verhindert. 
Zu 2) Die Vergitterung der Glockenturmfenster bleibt weiter, wie gehabt, erhalten. Das 
Taubenproblem wurde damit in den Griff bekommen und die Mausohren haben die 
Möglichkeit über das nur halb vergitterte nördliche Fenster auszufliegen. Das Ausflugsloch in 
der Kirchturmspitze selbst wird nicht von den Mausohren genutzt und kann verschlossen 
werden. 
Zu 4) Eine Zeitschaltuhr zur sicheren Regelung der Innenbeleuchtung des Kirchturms sollte 
aus Sicht des Fledermausschutzes eingebaut werden. 
Zu 5) Die Kennzeichnung als Fledermausquartier ist angebracht worden. 
Zu 6) Die Kotreinigung kann eventuell durch die Pfadfinderleiter oder durch die 
Oberministranten übernommen werden. Die Kirchenpflegerin und der Mesner werden dies 
entsprechend in die Wege leiten. 
Zu 7) Nach einer Reinigung sollte der Hangplatz am Mauerwerk der östlichen Kirchturmuhr 
für die Fledermäuse verschlossen werden. Die Anschaffung eines Ersatzkastens als 
Hangplatz kann von der uNB gefördert werden. Bei der Anbringung ist zu beachten, dass der 
Mesner zur Wartung und Pflege der Uhr, die Möglichkeit hat, diese zu erreichen. 

                                                
2 Z.B. „hoch, mittel, niedrig“, ggf. bezogen auf die im MPL genannten Teilräume des Gebiets 
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Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 51 Naturschutz 
in Zusammenarbeit mit  
unterer Naturschutzbehörde, Landratsamt Rosenheim 

 

Runder Tisch Kirche St. Martin (Au bei Bad Aibling) 
 

Notwendige Maßnahmen 
 Schutzgüter Priorität3 

1. Erhaltung der Hitzehangplätze Mausohr Hoch 
2. Fortführung des Monitorings durch die KFS Mausohr Hoch 

Wünschenswerte Maßnahmen 
 Schutzgüter Priorität 

3. Taubensichere Ausflugserweiterung der Türe 
unterhalb des Ausflugslochs Mausohr Mittel 

4. Kennzeichnung der Fledermausquartiere an 
den Zugängen in das Quartier mit Hinweisen 
von Verhaltensregeln für ein möglichst 
störungsarmes Betreten des Quartiers 

Mausohr Mittel 

5. Fassadenschutz (Säuberung und Anstrich 
der Fassade auf Höhe des Ausflugs) Mausohr Mittel 

 
Ergebnisse:  
Zu 1) Die Bedeutung der Hitzehangplätze wurde dem Kirchenpfleger im Rahmen einer 
Begehung vor Ort erklärt. 
Zu 3) Ein Taubenproblem ist aktuell nicht vorhanden. Sollte der Einflug von Tauben in 
Zukunft ein Problem darstellen, kann die Ausflugssituation in Absprache mit der KFS und der 
uNB entsprechend umgestaltet werden. 
Zu 4) Die Kennzeichnung als Fledermausquartier ist angebracht worden. 
Zu 5) Der Kirchenpfleger kann in Eigenleistung den verschmutzten Fassadenbereich 
streichen. Es besteht die Möglichkeit einer Förderung im Rahmen einer Kleinstmaßnahme 
durch die uNB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Z.B. „hoch, mittel, niedrig“, ggf. bezogen auf die im MPL genannten Teilräume des Gebiets 
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Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 51 Naturschutz 
in Zusammenarbeit mit  
unterer Naturschutzbehörde, Landratsamt Rosenheim 

 

 
Runder Tisch Kirche St. Bartholomäus (Roßholzen) 

 
Notwendige Maßnahmen 
 Schutzgüter Priorität4 

1. Erhalt und Verbesserung der Ausflugs-
situation im Dachboden Wimperfledermaus Hoch 

2. Fortführung des Monitorings durch die KFS Mausohr, 
Wimperfledermaus Hoch 

3. Beleuchtung im Dachboden (Zeitschaltuhr) Wimperfledermaus Mittel 
Wünschenswerte Maßnahmen 
 Schutzgüter Priorität 

4. Optimierung von Ausweichquartieren Mausohr Mittel 
5. Verschleißbretter zum Schutz des Holzes im 

Turm Mausohr Hoch 

6. Kennzeichnung der Fledermausquartiere an 
den Zugängen in das Quartier mit Hinweisen 
von Verhaltensregeln für ein möglichst 
störungsarmes Betreten des Quartiers 

Mausohr, 
Wimperfledermaus 

Mittel 

 
Ergebnisse:  
Zu 1) Die Ausflugssituation im Dachboden wurde der Mesnerin erläutert. Der Ausflug wird in 
Zukunft offengehalten. Sollte ein Taubenproblem auftreten, werden in Zusammenarbeit mit 
der KFS weitere Maßnahmen besprochen. 
Zu 3) Eine Zeitschaltuhr sollte aus Sicht des Fledermausschutzes eingebaut werden. 
Zu 4) Eine Verbesserung der Ausflugssituation bei der Kirche in Rohrdorf wird dem 
Pfarrverband, dem beide betroffenen Kirchen angehören, vorgeschlagen. Ein Umzug von 
einem Teil der Kolonie zurück nach Rohrdorf ist erstrebenswert, da somit der relativ kleine 
Hangplatz in Roßholzen entlastet wird. Die jährliche Kotreinigung würde sich im Dachboden 
von Rohrdorf zudem einfacher gestalten als im Turm in Roßholzen. 
zu 5) Verschleißbretter zum Schutz der Dachbalken sollten eingebaut werden und können 
eventuell im Zuge einer anstehenden Fassadensanierung mit bearbeitet werden. Die 
Sanierung geschieht in Abspracht mit der KFS. 
zu 6) Die Kennzeichnung als Fledermausquartier ist angebracht worden. 

                                                
4 Z.B. „hoch, mittel, niedrig“, ggf. bezogen auf die im MPL genannten Teilräume des Gebiets 



Natura 2000 - Teilnehmerliste Runder Tisch 19.11.2013
8037-372 Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim
Tfl. 01 St. Michael in Großhöhenrain

Lfd. Name, Vorname (in
Nr. Druckbuchstaben)

Behörden, Verband,
Eigentümer,
Bewirtschafter, Presse,
etc.

Unterschrift



Natura 2000 - Teilnehmerliste Runder Tisch 19.11.2013
8037-372 Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim
Tfl. 02 St. Laurentius in Feldkirchen

Lfd. Name, Vorname (in
Nr. Druckbuchstaben)

Behörden, Verband,
Eigentümer,
Bewirtschafter, Presse,
etc.

Unterschrift

A j

2 <
3 

c.'.^(

7 

^ .^

^

g ^

q- 

8



Natura 2000 - Teilnehmerliste Runder Tisch 19.11.2013
8037-372 Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim
Tfl. 03 St. Martin in Au/Bad Aibling

Lfd. Name, Vorname (in
Nr. Druckbuchstaben)

/f.

?.

3.

</.

s.

^ (^

?. ^

r. .

^. ^

/ü. 3

A. 

Behörden, Verband,
Eigentümer,
Bewirtschafter, Presse,
etc.

Unterschrift



Natura 2000 - Teilnehmerliste Runder Tisch 19.11.2013
8037-372 Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim
Tfl. 04 Filialkirche Roßholzen/Samerberg

Lfd. Name, Vorname (in
Nr. Druckbuchstaben)

-

2- 
^ 

Behörden, Verband,
Eigentümer,
B i t h ft r Pr

Unterschrift

^- <
^ \{e

9 
ff 
M _



Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
DE8037372 Nr. L 107/4

1.1 Typ 1.2. Kennziffer 1.3. Ausfülldatum 1.4. Fortschreibung

1.5. Beziehung zu anderen NATURA 2000-Gebieten

NATURA 2000-Kennziffer NATURA 2000-Kennziffer

1.6. Informant

1.7. Gebietsname

1.8. Daten der Gebietsbenennung und -ausweisung

Vorgeschlagen als Gebiet, das
als GGB in Frage kommt

Als GGB bestätigt

Ausweisung als BSG
Ausweisung als BEG
(später auszufüllen)

D E 8 0 3 7 3 7 2 0 0 4 1 2B

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG). Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in Frage

kommen (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

Hayda
Bayern: Landesamt
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz Abt. Naturschutz und Landschaftspflege
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg

Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim

- Seite 1 von 17 - 

2



Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
DE8037372 Nr. L 107/5

E 1 1

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts

Länge Breite

2.3. Erstreckung (km)2.2. Fläche (ha)

W / G (Greenwich)

2.4. Höhe über NN (m):
Min. Max. Mittel

5 3 5 4 4 7 5 5 4 0

0

5 0 8 6 7 5 5 8 5

2

12ED K 001

0Meeresgebiet außerhalb eines NUTS-Verwaltungsgebiets

X

Name des Verwaltungsgebiets Anteil (%)

2.5. Verwaltungsgebiet

NUTS-Kennziffer

alpin boreal kontinental makaronesisch mediterran

2.6. Biogeographische Region

2. LAGE DES GEBIETES

atlantisch

Rosenheim

- Seite 2 von 17 - 
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Kennziffer Anteil (%) Repräsentativität Relative

Fläche

Erhaltungs-

zustand

Gesamt-

beurteilung

- Seite 3 von 17 - 

3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung

Anhang I - Lebensräume

Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
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Nr. L 107/7

3.2. Arten, auf die sich Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG bezieht und die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, und Gebietsbeurteilung für sie

3.2.a. Vögel, die im Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind

Kennziffer Name

Population

Nichtziehend Ziehend

Brütend Überwinternd
Auf dem 
Durchzug

Gebietsbeurteilung

Population Erhaltung Isolierung Gesamt

- Seite 4 von 17 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
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Nr. L 107/8

3.2.b Regelmäßig vorkommende Zugvögel, die nicht im Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind

Kennziffer Name

Population

Nichtziehend Ziehend

Brütend Überwinternd
Auf dem 
Durchzug

Gebietsbeurteilung

Population Erhaltung Isolierung Gesamt

- Seite 5 von 17 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
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Nr. L 107/9

3.2.c Säugetiere, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer Name

Population

Nichtziehend Ziehend

Fortpflanzung Überwinternd
Auf dem 
Durchzug

Gebietsbeurteilung

Population Erhaltung Isolierung Gesamt

- Seite 6 von 17 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.

1 3 2 1 Myotis emarginatus C A C Ci ~ 1

1 3 2 4 Myotis myotis C A C Ai ~ 3400
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Nr. L 107/10

3.2.d Amphibien und Reptilien, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer Name

Population

Nichtziehend Ziehend

Fortpflanzung Überwinternd
Auf dem 
Durchzug

Gebietsbeurteilung

Population Erhaltung Isolierung Gesamt

- Seite 7 von 17 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
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Nr. L 107/11

3.2.e Fische, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer Name

Population

Nichtziehend Ziehend

Fortpflanzung Überwinternd
Auf dem 
Durchzug

Gebietsbeurteilung

Population Erhaltung Isolierung Gesamt

- Seite 8 von 17 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
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3.2.f Wirbellose, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer Name

Population

Nichtziehend Ziehend

Fortpflanzung Überwinternd
Auf dem 
Durchzug

Gebietsbeurteilung

Population Erhaltung Isolierung Gesamt

- Seite 9 von 17 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
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3.2.g. Pflanzen, die im Anhang || der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind

Kennziffer Name Population Gebietsbeurteilung

Population Erhaltung GesamtIsolierung

- Seite 10 von 17 - 

Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
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- Seite 11 von 17 - 

3.3. Andere bedeutende Arten der Fauna und Flora

Gruppe

PopulationV S A R F W P Wissenschaftlicher Name Begründung

(V = Vögel, S = Säugetiere, A = Amphibien, R = Reptilien, F = Fische, W = Wirbellose, P = Pflanzen)

Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
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Lebensraumklassen

Meeresgebiete und -arme

Salzsümpfe, -wiesen und -steppen

Küstendünen, Sandstrände, Machair

Strandgestein, Felsküsten, Inselchen

Andere Gebietsmerkmale:

Binnengewässer (stehend und fließend)

Moore, Sümpfe, Uferbewuchs

Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana

Trockenrasen, Steppen

Feuchtes und mesophiles Grünland

Alpine und subalpine Rasen

Extensiver Getreideanbau (einschl. Wechselanbau mit regelmäßiger Brache)

Reisfelder

Melioriertes Grünland

Anderes Ackerland

Vier Quartiere von Mausohrkolonien in Kirchen: Großhöhenrain, Feldkirchen, Au und 
Rossholzen.

Individuenreiche Mausohrwochenstuben von bundes- bis europaweiter Bedeutung
denkmalgeschützte Kirchen

Anteil (%)

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Gebietsmerkmale

 Gezeiten, Ästuarien, vegetationsfreie Schlick- und Sandflächen, Lagunen (einschl. 
Salinenbecken)

Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee und Eis 
bedeckten Flächen

INSGESAMT 100 %

- Seite 12 von 17 - 

4.2. Güte und Bedeutung

Laubwald

Nadelwald

Immergrüner Laubwald

Mischwald

Kunstforsten (z. B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)

Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- und Ölbaumhaine, Weinberge, Dehesas)

Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) 100
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Renovierungsarbeiten

Privat:  0 %
Kommunen:0 %
Land:    0 %
Bund:    0 %
sonst.:  100 %

Literaturliste siehe Anlage

4.3. Verletzlichkeit

4.4. Gebietsausweisung (Bemerkungen zu den nachstehenden quantitativen Angaben)

4.5. Besitzverhältnisse

4.6. Dokumentation

4.7. Geschichte (von der Komission auszufüllen)
Datum Geändertes Feld Beschreibung

- Seite 13 von 17 - 
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5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN

5.1. Schutzstatus auf nationaler und regionaler Ebene

Kennziffer Anteil (%) Kennziffer Anteil (%) Kennziffer Anteil (%)

Anteil (%)ArtGebietsnameTypenkennziffer

Gebietsname Anteil (%)Art

Überdeckung

Typ

Auf internationaler Ebene ausgewiesen:

Anteil (%)Art

Überdeckung

Anteil (%)

Überdeckung

ArtCORINE-Gebietskennziffer CORINE-Gebietskennziffer

5.3. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit CORINE-Biotop-Gebieten

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

Auf nationaler/regionaler Ebene ausgewiesen: Überdeckung

- Seite 14 von 17 - 

1

2

3

4

1

2

3

---

---

---

---

---

Ramsar-Übereinkommen

Biogenetisches Reservat

Gebiet mit Europadiplom

Biosphärenreservat

Barcelona-Übereinkommen

World Heritage Site

Sonstiger Typ
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Kennziffer Kennziffer

Kennziffer Kennziffer

Intensität

Intensität

Intensität

Intensität

Einfluß

Einfluß Einfluß

Einfluß% des Gebiets % des Gebiets

6. EINFLÜSSE UND NUTZUNGEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG

6.1. Einflüsse und Nutzungen sowie davon betroffene Fläche

Einflüsse und Nutzungen im Gebiet

Einflüsse und Nutzungen außerhalb des Gebiets

6.2. Management des Gebiets

Zuständige Behörde / Organisation

Gebietsmanagement und maßgebliche Pläne

- Seite 15 von 17 - 

7 9 0 B 1 0 0 -
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7. KARTE DES GEBIETS

Topographische Karte

Blattnummer Maßstab Projektion

Angaben zur Verfügbarkeit der Gebietsgrenzen in rechnergestützter Form

Karte der unter Abschnitt 5 aufgeführten Gebietsausweisungen

(auf Kartengrundlage, die dieselben  Merkmale wie die topographische Karte hat)

Luftbild(er) beigefügt:

JA NEIN

Nummer Gebiet Ausschnitt/Thema Copyright Datum

Nummer Ort Gegenstand Copyright Datum

8037 25000 Gauss-Krüger (DE)

 (Maßstab 1:0)

- Seite 16 von 17 - 

8. DIAPOSITIVE



Anlage
DE8037372

Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2000); Artenschutz-Kartierung (Datenbank-
Auszug)
Zahn, A. (1999); Untersuchungen zur Bestandsentwicklung und zum Schutz von 
Fledermäusen in Südbayern im Zeitraum 1.5.98-30.4.99; Abschlußbericht i. A. d. Bayer. LfU, 
unveröff.; 45

Weitere Literaturangaben

- Seite 17 von 17 - 
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